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Text 

Artikel 37 

(1) Die zum Haushalt eines Diplomaten gehörenden Familienmitglieder genießen, wenn sie nicht 
Angehörige des Empfangsstaats sind, die in den Artikeln 29 bis 36 bezeichneten Vorrechte und 
Immunitäten. 

(2) Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals der Mission und die zu ihrem Haushalt 
gehörenden Familienmitglieder genießen, wenn sie weder Angehörige des Empfangsstaats noch in 
demselben ständig ansässig sind, die in den Artikeln 29 bis 35 bezeichneten Vorrechte und Immunitäten; 
jedoch sind ihre nicht in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit vorgenommenen Handlungen von der in 
Artikel 31 Absatz 1 bezeichneten Immunität von der Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit des 
Empfangsstaats ausgeschlossen. Sie genießen ferner die in Artikel 36 Absatz 1 bezeichneten Vorrechte in 
bezug auf Gegenstände, die im Zeitpunkt der ersten Niederlassung eingeführt werden. 

(3) Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals der Mission, die weder Angehörige des 
Empfangsstaates noch in demselben ständig ansässig sind, genießen Immunität in bezug auf ihre in 
Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit vorgenommenen Handlungen, Befreiung von Steuern und 
sonstigen Abgaben auf ihre Dienstbezüge sowie die in Artikel 33 vorgesehene Befreiung. 

(4) Private Hausangestellte von Mitgliedern der Mission genießen, wenn sie weder Angehörige des 
Empfangsstaats noch in demselben ständig ansässig sind, Befreiung von Steuern und sonstigen Abgaben 
auf die Bezüge, die sie auf Grund ihres Arbeitsverhältnisses erhalten. Im übrigen stehen ihnen Vorrechte 
und Immunitäten nur in dem vom Empfangsstaat zugelassenen Umfang zu. Der Empfangsstaat darf 
jedoch seine Hoheitsgewalt über diese Personen nur so ausüben, daß er die Mission bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht ungebührlich behindert. 


